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:
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:

Grundbuchamt
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:

Nideggen, Stadt

:
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Düren

Gemeinde

DRW-S-L
Westnetz GmbH

Die Verwendung der Basisdaten ist durch die Vermessungs- und Katastergesetze der Bundesländer geregelt.
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Vorstand: Mark vom Hofe (Vorsitzender), Werner Gessner-Krone (Stellv. Vorsitzender),   Bankverbindung: 
Hans-Jürgen Fey (Stellv. Vorsitzender), Rainer Polke (Schatzmeister), Gerhard Naendrup (Schriftführer)  
Beisitzer: Dr. Margret Bunzel-Drüke, Dr. Henning Vierhaus ,Prof. Dr. Lothar Finke, Axel Freude,  Sparkasse Arnsberg-Sundern 
Rainer Hülsheger, Stefani Pleines, Fritz Schröder, Dr. Mario Sommerhäuser, Dr. Martin Sorg,   DE47 4665 0005 0015 0006 15 
Jörg Werbeck         BIC: WELADED1ARN 

 

Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt 

Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
 
               1 
Dachverband  Anerkannt nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz 
Mitglied im Deutschen Naturschutzring (DNR)  

 
 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW  Heinrich-Lübke-Str. 16  59759 Arnsberg Landesgeschäftsstelle: 
 Heinrich-Lübke-Str. 16 
 59759 Arnsberg-Hüsten 
 Telefon 02932 / 42 01 
 Telefax 02932 / 5 44 91 
 e-Mail: LNU.NRW@t-online.de 
 www.LNU-NRW.de 
 
 
 
 
 
        
Ihr Zeichen Ihre Nachricht / Mail vom Unser Zeichen Datum      
 17.05.2021 DN-319/21 17.06.2021 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes N 21 "Sondergebiet  Gut 

; hier: 1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB), 2. frühzeitige Unterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu dem o.g. Verfahren gibt die LNU folgende Stellungnahme ab: 

 

1. Artenschutzprüfung Stufe 1 

Abb. 6 ist nicht korrekt. Der darin gezeigte Plan enthält Eintragungen, die in der Legende nicht erklärt werden, 
außerdem stimmt die eingezeichnete Nordrichtung nicht. Der Plan ist deshalb zu korrigieren.. Die in Abschnitt 
5.1.2 dargestellte Tabelle zu den planungsrelevanten Arten ist von 2019, die Daten sind veraltet. Das Gutachten 
geht wg. dem aufgezeigten Fehler von lediglich 21 im Plangebiet vorkommenden planungsrelevanten Arten aus, 
während die Daten des LANUV zu planungsrelevanten Arten aktuell mindestens 57 im Plangebiet vorkommende 
planungsrelevante Arten auflisten. Wieso im Gutachten nur 21 Arten betrachten werden, obwohl gemäß der 
aktuellen Liste des LANUV mindestens 57 hätten berücksichtigt werden müssen, ist nicht ersichtlich. 

2. Umweltbericht 

Abb. 2 ist nicht korrekt. Der darin gezeigte Plan enthält Eintragungen, die in der Legende nicht erklärt werden, 
außerdem stimmt die eingezeichnete Nordrichtung nicht. Der Plan ist deshalb zu korrigieren. Die auf Seite 9, 
Kapitel Landschaftsplan gemachte REIS DÜREN 

sinnfrei und irreführend. Tatsächlich existiert für die Gemeinde Nideggen seit dem 12. März 2005 der 
rechtskräftige Landschaftsplan 3  Kreuzau/Nideggen! 

Fazit 

Die oben genannten Fehler sind zu beheben. Die Aussagen in der ASP I müssen angezweifelt werden, da nicht 
einmal die Hälfte der laut LANUV im Plangebiet vorkommenden planungsrelevanten Arten berücksichtig wurden. 
Anhand einer aktuellen Liste der planungsrelevanten Arten ist eine neue Artenschutzprüfung Stufe I und ggf. eine 
ASP II zu erstellen.  

Kreisanlaufstellen Kreis Düren: 
Robert Mohl           Dr. Ralf Theisen  
Grünstr. 12            Jülicher Str. 28 
52428 Jülich           52457 Aldenhoven 
Telefon 02461 / 50645           Telefon 02464 / 905 300 
robert-mohl@t-online.de        ralf.theisen@t-online.de 
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Theaterstra!e 6 - 10 

52062 Aachen 

https://www.aachen.ihk 

 

Auskunft erte 

Nils Jagno 

Telefon: 0241 4460-234 

Telefax: 0241 446055-234 

E-Mail: nils.jagnow@aachen.i 

 

Unser Zeichen 

jg/l 

 

Ihre Zeichen/ 

Ihre Nachricht v 

17.05.2021 

 

Aachen, 

18. Juni 2021 
 

Bauleitplanung 

hier: Aufstellung des Bebauungsplans Nr. N 21 

 Sondergebiet  – Gut Kirschbaum 

 

 

Guten Tag Frau Krantz, 

 

die Stadt Nideggen beabsichtigt, mit der Aufstellung des Bebauungsplans N21 die Vorausset-

zungen f!r die Verlagerung eines Rewe- und Lidl-Marktes zu schaffen. Der Rewe-Markt 

m!chte dabei von gegenw!rtig rund 2.280 qm auf 2.500 qm, der Lidl-Markt von rund 950 qm 

auf 1.470 qm vergr!!ern. Der Regionalplan weist f!r den Planstandort einen Allgem

Siedlungsbereich (ASB) aus, im Fl!chennutzungsplan ist die Fl!che als Sondergebiet f!r gro!-

fl!chige Handelsbetriebe ohne Beschr!nkung der Sortimente oder einer Verkaufsfl!che darge-

stellt. 

 

Der Bebauungsplan setzt zwei Sondergebiete f!r gro!fl!chigen Einzelhandel f!r ein

bensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfl!che von 900 bis 1.470 qm und einen Lebensmittel-

vollsortimenter mit einer Verkaufsfl!che von 1.800 bis 2.500 qm fest. Er stimmt d

Darstellungen des Fl!chennutzungsplans !berein. 

 

Grunds!tzlich muss allerdings festgestellt werden, dass der Bebauungsplan den Zie

Raumordnung und Landesplanung widerspricht. Nach Ziel 6.5.2 des Landesentwicklungsp

NRW (LEP NRW) d!rfen Sondergebiete f!r gro!fl!chige Einzelhandelsbetriebe mit zent

levantem Kernsortiment nur in zentralen Versorgungsbereichen (ZVB) dargestellt und festge-

setzt werden. Bei dem Planstandort handelt es sich weder um einen von der Kommune festge-

legten noch um einen faktischen zentralen Versorgungsbereich gem!! dem Urteil des Bun-

desverwaltungsgerichts (BVerwG 4 C 7.07 vom 11.10.2007). 

 

Ausnahmsweise d!rfen nach Ziel 6.5.2 LEP NRW Sondergebiete f!r gro!fl!chige Einzelhan-

delsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment au!erhalb zentraler Verso

bereiche festgesetzt werden, wenn:  

1. eine integrierte Lage in den zentrale Versorgungsbereichen nicht m!glich ist und 

2. die Gew!hrleistung einer wohnortnahen Versorgung mit G!tern des t!glichen Bedar

diese Bauleitplanung erfordert und 

3. zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeintr!chtigt werd 
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Industrie- und Handelskammer Aachen 
Aachen, 18. Juni 2021 

Blatt 2 zum Schreiben an die Stadt Nideggen 

1. Integrierte Lage in einem ZVB 
Auch wenn ein zentraler Versorgungsbereich in der Stadt Nideggen gegenwärtig nicht vorhan-
den ist, ist eine planerische Entwicklung eines ZVBs grundsätzlich vorstellbar. Der Begrün-
dung des Bebauungsplanes mangelt es daher an einer inhaltlichen Auseinandersetzung über 
einen möglichen zentralen Versorgungsbereichs in Nideggen. Wir gehen allerdings davon aus, 
dass ein solcher ZVB in Nideggen gegenwärtig nicht entwickelbar ist und daher auch kein al-
ternativer Standort innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs möglich ist. 

2. Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Verlagerung zweier Betriebe an einen neuen 
Standort, der noch weiter von der vorhandenen Wohnbebauung entfernt ist als der Bestand. 

Wir gehen nicht davon aus, dass sich die wohnortnahe Versorgung im direkten Umfeld durch 
die Verlagerung und Vergrößerung der beiden Betriebe verbessert, da bereits durch den Be-
stand eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt ist und die fußläufige Erreichbarkeit der 
Märkte durch die Verlagerung eher erschwert wird. 

3. Keine wesentliche Beeinträchtigung eines ZVBs 
Um den Nachweis zu erbringen, dass von dem Vorhaben keine wesentlichen Beeinträchtigun-
gen anderer zentraler Versorgungsbereiche ausgehen, hat die GMA eine Auswirkungsanalyse 
erstellt. Leider ist die Auswirkungsanalyse nach unserer Auffassung an vielen Stellen nicht 
ausreichend begründet bzw. nicht nachvollziehbar. 

Anmerkungen zu der Auswirkungsanalyse 
Grundsätzlich geht die GMA davon aus, dass es sich bei dem Vorhaben um die Erweiterung 
bestehender Einzelhandelsbetriebe handelt. Dieser Ansatz ist nach unserer Auffassung aller-
dings nicht korrekt, da die Betriebe an einen neuen Standort verlagern und am Altstandort so-
wohl durch die Festsetzungen der dortigen Bebauungspläne als auch durch die vorhandenen 
Baugenehmigungen weiterhin großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevan-
tem Einzelhandel zulässig sind. Eine Bewertung der Auswirkungen als Erweiterung bestehen-
der Betriebe ist daher nur dann möglich, wenn eine Nachnutzung durch einen Einzelhandels-

Bestand 

Plangebiet 
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Industrie- und Handelskammer Aachen 
Aachen, 18. Juni 2021 
 
Blatt 3 zum Schreiben an die Stadt Nideggen 
 
 
 

betrieb mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment dauerhaft ausgeschlossen ist. Dies er-
fordert sowohl eine Änderung des Planungsrechts am Altstandort als auch eine vertragliche 
Zusicherung zur Änderung der dortigen Baugenehmigungen. Ohne diese Voraussetzungen 
muss das Vorhaben als Neuansiedlung bewertet werden und die Umsätze für die vollständige 
Verkaufsfläche ermittelt und als Grundlage für die Bewertung der Auswirkungen herangezogen 
werden. 
 
Sollte eine Nachnutzung durch Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsor-
timent am Altstandort ausgeschlossen werden, kann der von der GMA gewählte Ansatz für die 
Bewertung grundsätzlich genutzt werden, allerdings haben wir zu den angesetzten und prog-
nostizierten Umsätzen, der Kaufkraft im Einzugsbereich und in der Folge zu der ermittelten 
Umsatzumverteilung folgende Anmerkungen: 
 
1. Aktueller Umsatz 
Die GMA gibt auf S. 26 des Gutachtens an, dass der Rewe-Markt mit einer Verkaufsfläche von 
2.280 qm einen Umsatz von 8,4 Mio. Euro (Flächenleistung pro qm rund 3.680 Euro) erzielt, 
der Lidl-Markt mit einer Verkaufsfläche von 950 qm einen Umsatz von 6,7 Mio. Euro (Flächen-
leistung pro qm rund 7.050 Euro). Damit liegen beide Märkte heute etwa 330 bis 350 Euro pro 
qm unterhalb der durchschnittlichen Flächenleistung (Lidl: 7.400 Euro pro qm; Rewe: 4.010 
Euro; Quelle: Fußnoten 22 und 23 des Gutachtens). Warum die Märkte aktuell unterdurch-
schnittliche Flächenleistungen haben, erklärt die GMA nicht. Da keine offensichtlichen städte-
baulichen oder betriebswirtschaftlichen Gründe für eine unterdurchschnittliche Flächenleistung 
sprechen, gehen wir davon aus, dass der gegenwärtig Umsatz des Rewe-Marktes bei rund 9,1 
Mio. Euro liegt, der des Lidl-Marktes bei rund 7,0 Mio. Euro, also insgesamt rund 1,0 Mio. Euro 
höher als aufgeführt. 
 
2. Prognostizierter Umsatz 
Auf S. 25 gibt die GMA den erwarteten Umsatz des Rewe-Markte nach der Vergrößerung auf 
2.500 qm mit 9,2 Mio. Euro an (Flächenleistung: 3.680 Euro/qm), für den Lidl-Markt wird bei 
einer Größe von 1.463 qm ein Umsatz von 8,7 Mio. vorhergesagt (Flächenleistung: 5.950 
Euro/qm). Während die unterdurchschnittliche Flächenleistung des Rewe-Marktes trotz der 
Vergrößerung konstant bleibt, sinkt sie beim Lidl-Markt um mehr als 15 Prozent. Eine direkte 
Begründung für diesen massiven Rückgang der Flächenleistung gibt der Gutachter nicht. Es 
wird angedeutet, dass der Umsatz deutlich über dem Umsatz einer durchschnittlichen Lidl-Fili-
ale liegt und dass mit einer zunehmenden Flächenausweitung keine ebenso starke Auswei-
tung des Umsatzes einhergeht. Wenn dem aber so sei, müsste auch die Flächenleistung des 
benachbarten Rewe-Marktes sinken. Dies ist hier aber nicht der Fall. Für die Behauptung, 
dass mit einer zunehmenden Flächenausweitung der Umsatz und damit auch die Flächenleis-
tung sinke, finden wir keinerlei Erklärungsansätze aus den öffentlich verfügbaren Daten. So 
steigt die durchschnittliche Flächenleistung der meisten Einzelhandelsbetreiber mit nahversor-
gungsrelevantem Kernsortiment seit vielen Jahren kontinuierlich an  lediglich in den letzten 
Jahren zeigt sich bei einzelnen Betreibern eine Stagnation der Flächenleistung. Nach Aussage 
des Gutachters müsste die Flächenleistung aber seit vielen Jahren sinken, da die durchschnitt-
liche Größe der Filialen dieser Betreiber ebenfalls seit Jahren wächst. 
 
Da es keine besonderen städtebaulichen oder betriebswirtschaftlichen Gründe für eine unter-
durchschnittliche Flächenleistung am Planstandort gibt, gehen wir im Sinne eines Worst-Case-
Szenarios davon aus, dass der Rewe- und der Lidl-Markt nach der Verlagerung eine durch-
schnittliche Flächenleistung erzielen werden. Der Rewe-Markt wird damit einen Umsatz von 
rund 9,9 Mio. Euro erreichen, der Lidl-Markt einen Umsatz von 10,9 Mio. Euro. In Summe liegt 
der prognostizierte Umsatz damit um 2,9 Mio. Euro (+16 Prozent) höher als von der GMA an-
genommen. 
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Blatt 4 zum Schreiben an die Stadt Nideggen 
 
 
 

3. Kaufkraft im Einzugsbereich 
Bei der Stadt Nideggen handelt es sich um ein Grundzentrum, das planungsrechtlich keine 
Versorgungsfunktion für andere Kommunen übernehmen soll. Natürlich ist es in der Realität 
so, dass es auch Kaufkraftzuflüsse aus Nachbargemeinden gibt  ebenso wie Abflüsse. Wa-
rum jedoch das gesamte Gemeindegebiet von Heimbach von der GMA als Einzugsbereich 
(Zone II) definiert wird, andere Nachbargemeinden allerdings nicht zum Einzugsbereich ge-
zählt werden, bleibt unklar. Zwar führt der Gutachter an, dass die Versorgungssituation in 
Heimbach unterdurchschnittlich sei, aber ohne eine konkrete Auflistung der Verkaufsflächen-
größen des Edeka- und Netto-Marktes in Heimbach ist diese Aussage nicht abschließend 
überprüfbar. Die sehr groben Angaben zu den Verkaufsflächengrößen in Heimbach auf S. 21 
reichen hierfür nicht aus. Da die Stadt Heimbach ebenfalls ein Grundzentrum ist, das den Auf-
trag hat, die Nahversorgung vor Ort sicherzustellen, und die Stadtgrenze von Heimbach von 
Planstandort rund 4,6 km entfernt liegt, handelt es sich bei Einkäufen aus Heimbach nicht 
mehr um eine wohnortnahe Versorgung. Daher ist es unseres Erachtens nicht zielführend, 
wenn Heimbach zum Einzugsbereich des Planstandortes hinzugerechnet wird, sondern Teil 
der Streuumsätze ist. 
 
4. Umsatzumverteilung 
Auf S. 24 stellt die GMA dar, woher der prognostizierte Umsatz (17,9 Mio. Euro) stammen 
wird. Dabei kommt rund 58 Prozent (10,5 Mio. Euro) aus der Stadt Nideggen selbst, rund 
9 Prozent aus Heimbach (1,7 Mio. Euro) und 15 Prozent (2,6 Mio. Euro) aus Streuumsätzen 
(bzw. 18 Prozent im Bezug auf die nahversorgungsrelevanten Sortimente). Der Umsatz mit 
Nahrungs- und Genussmittel liegt damit bei 14,8 Mio. Euro. Bei den bestehenden Betrieben 
liegt der entsprechende Umsatz bei 12,5 Mio. Euro. Der Umsatz im Sortiment Nahrungs- und 
Genussmittel steigt damit durch die geplante Erweiterung laut GMA um 2,3 Mio. Euro. 
 
Wir erachten sowohl die Streuumsätze als auch die Umsätze mit Randsortimente als deutlich 
zu hoch. Bei Streuumsätzen handelt es sich um Zuflüsse von außerhalb des Einzugsbereichs. 
Da der Planstandort aber wegen des rein nahversorgungsrelevanten Sortiments nicht über 
eine überdurchschnittliche Attraktivität verfügt und die Entfernung zu anderen Kommunen 
recht hoch ist, gehen wir nicht davon aus, dass nennenswerte Streuumsätze in einer Größen-
ordnung von mehr als 5 bis 10 Prozent erzielt werden können. Auch die relativ hohe Zahl an 
Touristen wird unseres Erachtens nicht zu einem beachtlichen Anstieg der Streuumsätze füh-
ren, da der Großteil der Tagestouristen kaum nennenswerte Umsätze im Lebensmitteleinzel-
handel tätigt und Übernachtungsgäste nur saisonal in größerer Zahl vor Ort sind. 
 
Bei den Randumsätzen geht die GMA bei dem Discounter von 20 Prozent des Umsatzes und 
beim Vollsortimenter von 15 Prozent des Umsatzes aus. Allerdings sind die Randsortimente 
bei beiden Betrieben nach den Festsetzungen des Bebauungsplans auf 10 Prozent begrenzt. 
Uns ist nicht bekannt, dass Discounter und Vollsortimenter auf den Flächen der Randsorti-
mente deutlich überdurchschnittliche Flächenleistungen erzielen  im vorliegenden Fall müsste 
der Lidl-Markt mit dem Randsortiment eine doppelt so hohe Flächenleistung erzielen als insge-
samt. Es ist daher davon auszugehen, dass der erzielte Umsatz auf den Randsortimenten nur 
bei rund 10 Prozent des Gesamtumsatzes liegt.  
 
Wie oben bereits aufgeführt, liegt der prognostizierte Umsatz der Betriebe (laut GMA: 17,9 
Mio. Euro) deutlich unter dem von uns erwarteten Durchschnittsumsatz (20,8 Mio. Euro). Be-
rücksichtigt man bei der Umsatzumverteilung auch noch die geringeren Anteile der Streuum-
sätze und der Umsätze mit dem Randsortiment, ändert sich die Tabelle 4 auf S. 24 des Gut-
achtens wie folgt: 
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Stadt Nideggen - Der Bürgermeister
Mandy Krantz
Zülpicher Straße 1
52385 Nideggen

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
17.05.2021 PLEdoc 20210504084 27.05.2021

Aufstellung des Bebauungsplanes N 21 "Sondergebiet - Gut Kirschbaum" im Ortsteil Nideggen - 
hier: 1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) - 2. Frühzeitige 
Unterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB - Stadt Nideggen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten 
Maßnahme nicht betroffen werden:

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 

Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen wir den 
Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine 
Erwähnung finden.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von 
uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren.

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten 
Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph
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